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1. Allgemeines zur Lohn- und  
Einkommensteuer
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2. Steuertarif und Steuerab-
setzbeträge
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SteuerabsetzbeträgeRz768

ArbeitnehmerabsetzbetragRz805, 808

Betrag: 54 � pro Jahr
Anspruch: Lohnsteuerpflichtige Arbeitnehmer/innen
Infos: Der Arbeitnehmerabsetzbetrag wird automatisch von der Arbeitgeberin 
oder vom Arbeitgeber berücksichtigt. Grenzgängerinnen und Grenzgänger ha-
ben bei der Veranlagung an Stelle des Arbeitnehmerabsetzbetrages Anspruch 
auf den Grenzgängerabsetzbetrag in derselben Höhe. Besteht ein Anspruch auf 
den Arbeitnehmer- oder Grenzgängerabsetzbetrag, so kann es bei geringem 
Einkommen zu einer Negativsteuer bis zu 110 � kommen. In den Jahren 2009 
und 2010 kann die Negativsteuer für Pendler bis zu 240 � pro Jahr betragen 
(siehe Seite 30). 

VerkehrsabsetzbetragRz807f

Betrag: 291 � pro Jahr
Anspruch: Arbeitnehmer/innen
Infos: Der Verkehrsabsetzbetrag wird automatisch von der Arbeitgeberin oder 
vom Arbeitgeber berücksichtigt. Bei Grenzgängerinnen und Grenzgängern 
wird er erst bei der Veranlagung abgezogen. Die Aufwendungen für Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte werden dadurch pauschal abgegolten. Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die weiter entfernt von ihrer Arbeitsstätte 
wohnen oder denen die Benutzung eines Massenverkehrsmittels nicht möglich 
oder nicht zumutbar ist, können unter gewissen Voraussetzungen zusätzlich ein 
Pendlerpauschale als Werbungskosten beanspruchen (siehe Seite 34).

PensionistenabsetzbetragRz809

Betrag: bis zu 400 � pro Jahr
Anspruch: Pensionsbezieher/innen
Infos: Der Pensionistenabsetzbetrag wird automatisch von der pensionsauszah-
lenden Stelle berücksichtigt. Bei Pensionsbezügen bis 17.000 � jährlich beträgt 
er 400 �. Für Pensionsbezüge zwischen 17.000 � und 25.000 � kommt es zu einer 
Einschleifung des Pensionistenabsetzbetrages. Bei höheren Pensionsbezügen 
steht kein Pensionistenabsetzbetrag mehr zu.
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scheidung), müssen Sie das Ihrer Arbeitgeberin oder Ihrem Arbeitgeber bzw. 
Ihrer pensionsauszahlenden Stelle innerhalb eines Monats melden (Formular  
E 30). Zusätzlich müssen Sie nach Ablauf des Jahres eine Erklärung zur Arbeit-
nehmerInnenveranlagung abgeben. 
	 Nach Ablauf des Kalenderjahres können Sie den Alleinverdiener- oder Al-
leinerzieherabsetzbetrag nachträglich beim Finanzamt im Wege der Arbeitneh-
merInnenveranlagung geltend machen. 
	

! Wichtig zu beachten

Auch wenn der Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag bereits 
während des Jahres durch Ihre Arbeitgeberin oder Ihren Arbeitgeber 
berücksichtigt worden ist, vergessen Sie bei der ArbeitnehmerInnen-
veranlagung nicht, die Angaben hinsichtlich des Alleinverdiener- oder 
Alleinerzieherabsetzbetrages in der Erklärung auszufüllen. Andernfalls 
kommt es zu einer ungewollten Nachversteuerung des Alleinverdiener- 
oder Alleinerzieherabsetzbetrages.

UnterhaltsabsetzbetragRz795-804

(Formular L 1k Pkt. 3)

Betrag: monatlich 29,20 � für das erste Kind, 43,80 � für das zweite Kind und 
jeweils 58,40 � für das dritte und jedes weitere alimentierte Kind.
Anspruch: Unterhaltsverp�ichtete
Infos: Unterhaltsverp�ichtete bzw. Unterhaltsverp�ichteter ist, wer für ein nicht 
haushaltszugehöriges Kind � für das weder der bzw. dem Unterhaltsverp�ich-
teten noch ihrem/seinem mit ihr/ihm im selben Haushalt lebende/n (Ehe)
Partnerin oder (Ehe)Partner Familienbeihilfe gewährt wird � nachweislich den 
gesetzlichen Unterhalt (Alimente) leistet. Im Unterschied zum Kinderabsetz-
betrag wirkt sich der Unterhaltsabsetzbetrag erst im Nachhinein bei der Arbeit-
nehmerInnenveranlagung aus.
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3. Die Lohnsteuerberechnung 
durch Ihre Arbeitgeberin oder 
Ihren Arbeitgeber





































50

4. Was können Sie beim 
Finanzamt geltend machen?
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5. Das Verfahren 
beim FinanzamtRz909ff
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2009
Ablagenummer (Nur vom Finanzamt auszufüllen)

Erklärung zur ArbeitnehmerInnenveranlagung 2009

Eingangsvermerk

Bitte übermitteln Sie Belege (Beilagen) nur nach Aufforderung durch Ihr Finanzamt (Aufbewahrungsfrist 7 Jahre). 
Steuerliche Informationen finden Sie im Steuerbuch 2010 (www.bmf.gv.at) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt. Die Erledigung
Ihres Antrags durch Ihr Finanzamt kann erst dann erfolgen, wenn alle Meldungen (z.B. Jahreslohnzettel) eingelangt sind.
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1. Angaben zur Person

Titel Familienname Vorname

Familienstand am 31.12.2009 (Bitte nur ein Kästchen ankreuzen)

verheiratet

in Partnerschaft lebend

ledig

verwitwet

geschieden

dauernd getrennt lebend

seit Datum (TTMMJJJJ)

Versicherungsnummer 1)Geschlecht

männlich weiblich
Bitte 
unbedingt 
ausfüllen

2. Derzeitige Wohnanschrift

Land 2) Postleitzahl Ortschaft

Straße Hausnummer Stiege Türnummer Tagsüber erreichbar unter (Telefon)

3. (Ehe)Partnerin/(Ehe)Partner, Alleinverdienerabsetzbetrag

Titel Familienname

1) Bitte geben Sie hier die Versicherungsnummer des österreichischen Sozialversicherungsträgers an.
2) Bitte geben Sie das internationale Kfz-Kennzeichen an. Nur auszufüllen, wenn der derzeitige Wohnsitz nicht in Österreich gelegen ist.

Finanzamt

Geburtsdatum (TTMMJJ)

Versicherungsnummer 1) Geburtsdatum (TTMMJJ)

Vorname

Ich beanspruche den Alleinverdienerabsetzbetrag und erkläre, dass meine
(Ehe)Partnerin/mein (Ehe)Partner diesen nicht in Anspruch nimmt.

Bitte verwenden Sie zur Geltendmachung von Kinderfreibeträgen, Unterhaltsabsetzbeträgen oder außergewöhnlichen
Belastungen für Kinder bzw. zur Nachversteuerung des Arbeitgeberzuschusses für Kinderbetreuung die Beilage L 1k.

4. Kinder, Alleinerzieherabsetzbetrag, Familienbeihilfebezug, Mehrkindzuschlag

4.1 Ich beanspruche den Alleinerzieherabsetzbetrag.

4.3 Mehrkindzuschlag: Nur auszufüllen, wenn das (Familien)Einkommen 2009 den Betrag von 55.000 Euro nicht überstiegen hat.

Ich beanspruche den Mehrkindzuschlag für 2010, da für 2009 zumindest zeitweise Familienbeihilfe für mehr als 2 Kinder
bezogen wurde.

Ich erkläre, dass ich 2009 mehr als 6 Monate in einer Ehe oder Partnerschaft gelebt habe und das gemeinsame Einkommen
55.000 Euro nicht überstiegen hat. (Nur auszufüllen bei Vorliegen einer Ehe oder Partnerschaft)

4.2 Familienbeihilfenbezug: Anzahl der Kinder, für die 2009 für mindestens sieben Monate die Familienbeihilfe bezogen wurde
[Antragstellerin/Antragsteller oder (Ehe) Partnerin/(Ehe)Partner].

Dieses Formular wird maschinell gelesen. Bitte in schwarzer oder blauer Blockschrift deutlich lesbar ausfüllen.
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